
I. Unterrichtung der Öffentlichkeit gemäß § 13a Abs. 3 Nr. 2
BauGB vom 13.09.2016 bis 30.09.2016

1

ANLAGE 1

Universitätsstadt Gießen

Bebauungsplan Nr. GI 01/42

„THM Campus Wiesenstraße"

Stel lungnahmen der Öffentl ichkeit sowie der Behörden und sonstiger
Träger öffentl icher Belange

Beschlussempfehlungen zu den im Rahmen

- der frühzeitigen Unterrichtung der Öffentl ichkeit gemäß § 1 3a Abs. 3
Nr. 2 BauGB,

- der Offenlegung des Entwurfs gemäß § 3 Abs. 2 BauGB,
- der Betei l igung der Behörden und sonstiger Träger öffentl icher Belange
gemäß § 4 Abs. 2 BauGB,

jeweils in Verbindung mit § 1 3a BauGB, eingegangenen Stel lungnahmen
und Anregungen.

Gießen, den 21 .1 2.201 7

Es ging nur eine Stellungnahme ein. Diese konnte nicht in Gänze
berücksichtigt werden und unterliegt daher der Abwägung:
- Un iversi tä tsstadt Gießen , Amt für Umwel t und Natur (28 .09.201 6)

II. Offenlegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 13 a Abs. 2 Nr. 1
BauGB vom 04.10.2017 bis 03.11.2017
Es gingen keine Stel lungnahmen aus der Öffentl ichkeit ein.

III. Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher
Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 13a Abs. 2 Nr. 1 BauGB
vom 04.10.2017 bis 03.11.2017

Stellungnahmen, die nicht in Gänze berücksichtigt werden konnten
und daher der Abwägung unterliegen:
- Un iversi tä tsstadt Gießen , Amt für Umwel t und Natur (03 . 1 1 . 201 7)
- Regierungspräsidium Gießen (07.1 1 .201 7)

Stellungnahmen, die wie folgt berücksichtigt werden konnten und
daher keiner Abwägung unterliegen:
- Landesamt für Denkmalpflege, Abt. Bau- und Kunstdenkmalpflege
(1 8.1 0. + 1 3 .1 2.201 7) : redaktionel le Korrektur in Begründung
- Mittelhessische Wasserbetriebe (23.1 0.201 7) : redaktionel le Änderung in
den Hinweisen
- Universitätsstadt Gießen, Rechtsamt (25.1 0.201 7) : redaktionel le
Änderung der Formulierung der Festesetzungen
- Universitätsstadt Gießen, Bauordnungsamt (27.1 0.201 7) : redaktionel le
Änderung der Formulierung von Festsetzungen und Hinweisen
- Landkreis Gießen, Wasser- und Bodenschutz (03.1 1 .201 7) : Aufnahme
der Hinweise durch Ergänzung der Begründung
- Deutsche Telekom Techn ik GmbH (03 . 1 1 . 201 7) : redaktionel le
Ergänzung der Begründung und Kenntn i s an THM



2

- Universitätsstadt Gießen, Tiefbauamt (07.1 1 .201 7) : redaktionel le
Ergänzung der Erläuterungeg in der Begründung

Stellungnahmen ohne abwägungspflichtige Anregungen und
Hinweise:
- Avacon AG (04.1 0.201 7)
- Universitätsstadt Gießen, Behindertenbeauftragter (04.1 0.201 7)
- Universitätsstadt Gießen, Liegenschaftsamt (04.1 0.201 7)
- Universitätsstadt Gießen, Amt für Brand- und Bevölkerungsschutz
(05.1 0.201 7)
- Universitätsstadt Gießen, Vermessungsamt (05.1 0.201 7)
- Deutscher Wetterdienst (1 0.1 0.201 7)
- PLEDOC GmbH (20.1 0.201 7)
- EnergieNetz Mitte GmbH (1 2.1 0.201 7)
- Un iversi tä tsstadt Gießen , Wirtschaftsförderung (1 8 . 1 0.201 7)
- TenneT TSO GmbH (1 8.1 0.201 7)
- Stadtwerke Gießen AG, Wasser (1 9.1 0.201 7)
- hessen ARCHÄOLOGIE (23.1 0.201 7)
- Landesbetrieb Bau und Immobil ien Hessen (24.1 0.201 7)
- Regierungspräsidium Darmstadt, Kampfmittelräumdienst (25.1 0.201 7)
- Rhein-Main-Verkehrsverbund (30.1 0.201 7)
- Un iversi tä tsstadt Gießen , Straßenverkehrsbehörde (30. 1 0.201 7)

keine Stellungnahmen abgegeben haben:
- Landkreis Gießen, Gesundheitsamt und Kreisstraßen
- M. Blechschmidt, Archäolog. Denkmaipfleger
- Universitätsstadt Gießen, Untere Denkmalschutzbehörde
-- Bund für Umwelt und Naturschutz
- Hessische Gesel lschaft für Ornithologie und Naturschutz e.V.
- Deutscher Gebirgs- und Wanderverein
- Verband Hessischer Sportfischer e.V.
-- Naturschutzbund Deutschland
- Schutzgemeinschaft Deutscher Wald

- Polizeipräsidium Mittelhessen
- Stadtwerke Gießen AG, Abt. Nahverkehr
- DPDHL Corporate Real Estate Management GmbH
- Mittelhessen Netz GmbH
- Stadtwerke Gießen AG, Abt. Fernwärme
- Stadtwerke Gießen AG, Abt. Gasversorgung
- Studentenwerk Gießen
- Technische Hochschule Mittelhessen
- Universitätsstadt Gießen, Stadtreinigungs- und Fuhramt
- Universitätsstadt Gießen, Gartenamt
- Universitätsstadt Gießen, Frauenbeauftragte

Hinweis zur Anordnung der Stellungnahmen

Zur verbesserten Handhabung und Übersicht werden die abzuwägenden
Stel lungnahmen in der folgenden Aufl istung entgegen der oben aufge-
führten Zusammenstel lung nach den einzelnen Betei l igungsschri tten

a) in der Reihenfolge
1 . Stel lungnahmen der Träger öffentl icher Belange aus der

Offenlage des Planentwurfs,
2 Stel lungnahmen der Träger öffentl icher Belange aus der

frühzeitigen Unterrichtung zum Vorentwurf,

angeordnet, wobei

b) in beiden Betei l igungsschritten abgegebene Stel lungnahmen der
gleichen Person oder Insti tution oder inhaltsgleiche Stel lungnahmen
zusammengefügt werden.
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vom: 03.1 1 .201 7

BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: Bebauungsplan GI 01 /42 "THM Campus Wiesenstraße" ,
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der Betei l igung der Träger öffentl .
Belange gem. §4Abs.2BauGB i.V.m.1 3aAbs.2Nr.1 BauGB vorgebracht wurden
Stellungnahme von: Amt für Umwelt und Natur

zu 1 . :
Der Anregung zur Reduzierung des maximal zulässigen Flächenanteils von
50% für Sitz- und Verweilanlagen innerhalb des gekennzeichneten
Bereichs wird nicht gefolgt.
Die Festsetzung, dass 50 % des Bereiches für Sitzgelegenheiten und Auf-
enthaltsbereiche in Form von Terrassen genutzt werden können, heißt
nicht, dass 50 % der Fläche vol lständig überbaut und versiegelt werden.
Geplant sind Sitzblöcke, die behutsam innerhalb der Fläche vertei l t wer-
den. Dazwischen werden sich Wiesen- und Staudenflächen befinden. Zur
Gewährleistung einer hohen gestalterischen Flexibi l i tät wurde innerhalb
der öffentl ichen Grünfläche Uferpark der Bereich "Sitzen und Verweilen"
über eine prozentuale Festlegung festgesetzt und nicht einzeln verortet.
zu 2. :
Der Anregung zur Reduzierung der Brückenbreite von 4m auf 3m wird
aufgrund ihrer marginalen Auswirkung auf den Wiesecklauf nicht gefolgt.
Die festgesetzte Brückenbreite wird in Bezug auf die erwartete häufige
Frequentierung, die erforderl iche Barrierefreiheit sowie die Möglichkeit
des Verweilens als angemessen angesehen. Der Vergleich mit dem 3m
breiten festgesetzten Rad- und Fussweg ist nicht gerechtfertigt, da die
gesamte Bewegungsfläche zwischen dem Uferpark der Wieseck und den
Insti tutsgebäuden einheitl ich gestaltet wird und somit wesentl ich breiter als
3m ist. Die Festlegung der Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung
"Fuß- und Radweg" dient vorrangig der Sicherung der öffentl ichen
Durchgängigkeit.
zu 3 . :
Der Anregung zur Ergänzung des Hinweises zur Verwendung von
autochthonem Pflanz- und Saatgut innerhalb des Landschafts-
schutzgebietes wird gefolgt.

1 .

2.

3 .
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vom: 03.1 1 .201 7

BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: Bebauungsplan GI 01 /42 "THM Campus Wiesenstraße" ,
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der Betei l igung der Träger öffentl .
Belange gem. §4Abs.2BauGB i.V.m.1 3aAbs.2Nr.1 BauGB vorgebracht wurden
Stellungnahme von: Amt für Umwelt und Natur

zu 4. :
Der Anregung zum Ersatz des Wortlautes" Versickerung von
Niederschlagswasser durch "wasserdurchlässig zu gestalten" wird in der
Festsetzung entsprochen, da dies zur Klarstel lung dient und als
redaktionel le Änderung gewertet wird.
zu 5. :
Der Anregung zur generellen Vorgabe einer wasserdurchlässigen
Gestaltung wird nicht gefolgt.
Ziel der Freiraumgestaltung ist ein einheitl icher, gut begehbarer Belag, der
einer Überlagerung funktionaler Anforderungen stand hält. Der gesamte
Campus ist barrierefrei auch mit der Anlage eines tekti len Leitsystems zu
erschl ießen.
Zudem wird in Tei len ein fester Belag, welcher für Schwerlastverkehr
(Feuerwehr und Anlieferung) geeignet ist, benötigt. Eine Ausbi ldung mit
Rasenpflaster erfül l t die Anforderungen nicht. Auch eine Untertei lung mit
Rasenpflaster ist nicht sinnvol l , da die Flächen bereits ledigl ich in einer
Mindestbreite befestigt werden.

Stattdessen werden verschiedene alternative Maßnahmen zur Grundstücks-
und Gebäudebegrünung festgesetzt und Anreize für eine offenporige,
begrünte Oberflächenbefestigungen von Stel lplatzflächen geschaffen, da
sie auf die zu begrünenden Freiflächen angerechnet werden kann.

%

5.

4.
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vom: 03.1 1 .201 7

BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: Bebauungsplan GI 01 /42 "THM Campus Wiesenstraße" ,
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der Betei l igung der Träger öffentl .
Belange gem. §4Abs.2BauGB i.V.m.1 3aAbs.2Nr.1 BauGB vorgebracht wurden
Stellungnahme von: Amt für Umwelt und Natur

In der aktuel len Freiflächenplanung der THM für das Plangebiet wird der
Antei l der befestigten Flächen insgesamt niedrig gehalten, um möglichst
große Grünflächenantei le und tei lweise versiegelte Bereiche mit
wassergebundener Decke zu generieren. Es wird überwiegend ein
Verbundpflaster mit kleinen Pflastergrößen verwendet, welches einen
großen Fugenantei l aufweist.
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vom: 03.1 1 .201 7

BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: Bebauungsplan GI 01 /42 "THM Campus Wiesenstraße" ,
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der Betei l igung der Träger öffentl .
Belange gem. §4Abs.2BauGB i.V.m.1 3aAbs.2Nr.1 BauGB vorgebracht wurden
Stellungnahme von: Amt für Umwelt und Natur

Zu 6. :
Der Anregung wird gefolgt und der diesbezügliche Hinweis wird
entsprechend geändert.

6.
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vom: 28.09.201 7

BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: Bebauungsplan GI 01 /42 "THM Campus Wiesenstraße" ,
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der frühzeitigen Unterrichtung gem.
§ 1 3a Abs. 3 Nr. 2 BauGB vorgebracht wurden
Stellungnahme von: Amt für Umwelt und Natur

8.

zu 7. :
Den Anregungen zu den Klimabelangen wurde bereits durch die
Aufnahme in die Auslobung zum Wettbewerb entsprochen.
Das Wettbewerbergebnis berücksichtigt die kl imatische Bedeutung der
Wieseck mit ihren grünen Uferbereichen. Die aktuel le Feiraumplanung,
die die Grundlage für die planrechtl ichen Festsetzungen ist, gewährleistet
zukünftig einen ausreichenden Durchtrittsbereich für die Kalt- und
Frischluft mit weiterhin hohem Grünantei l .

zu 8. :
Die Aufnahme eines entsprechenden Hinweises zur Altlastenregelung ist
nicht erforderlich, da das angeführte Objekt Wiesenstraße 2 außerhalb
dieses 1. Teilbereich des Gesamtplangebietes liegt.

7.
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vom: 28.09.201 7

BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: Bebauungsplan GI 01 /42 "THM Campus Wiesenstraße" ,
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der frühzeitigen Unterrichtung gem.
§ 1 3a Abs. 3 Nr. 2 BauGB vorgebracht wurden
Stellungnahme von: Amt für Umwelt und Natur

9.
Zu 9. :
Der Anregung wurde teilweise bereits entsprochen.
Die Erfassung der Tiergruppen Vögel und Fledermäuse wurde
durchgeführt. Im Zuge der naturnahen Umgestaltung gemäß den Vorgaben
der Wasserrahmenrichtl inie erfolgt eine Erfassung und Bewertung des
Gewässerzustandes auf Grundlage der Fischafauna und des
Makrozoobenthos. Der Anregung zu Schutzmaßnahmen gegen
Vogelschlag wurde durch Aufnahme in die textl ichen Festsetzungen
entsprochen.
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vom: 28.09.201 7

BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: Bebauungsplan GI 01 /42 "THM Campus Wiesenstraße" ,
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der frühzeitigen Unterrichtung gem.
§ 1 3a Abs. 3 Nr. 2 BauGB vorgebracht wurden
Stellungnahme von: Amt für Umwelt und Natur
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vom: 28.09.201 7

BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: Bebauungsplan GI 01 /42 "THM Campus Wiesenstraße" ,
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der frühzeitigen Unterrichtung gem.
§ 1 3a Abs. 3 Nr. 2 BauGB vorgebracht wurden
Stellungnahme von: Amt für Umwelt und Natur

zu 1 0. :
Der Anregung zur Verschiebung der Baugrenze wird nicht gefolgt. Zur
Förderung einer eher kleinteiligen, körnigen Bebauung werden die
Baugrenzen für die bereits durch Architekturwettbewerbe konkretisierten
Gebäude an deren Grundflächen orientiert.
Generel l tri tt dabei die Baugrenze entlang der Moltkestraße und Tei len der
Eichgärtenal lee überwiegend um 2,50 m von der Grundstücksgrenze
zurück.
Bei dem Neubau anstel le von Gebäude C1 6 (Eichgärtenal lee 5) ist dies
nicht möglich. Hier wird zwar grundsätzl ich die Bauflucht der ehemaligen
Bestandsgebäude für die Neuplanung aufgegriffen, sodass auch die
Kaltluft- und Frischluftschneise frei von Hauptanlagen bleibt, an der
südlichsten Gebäudeecke können jedoch laut Architektenplanung nur
2,25 m als Abstand eingehalten werden. Die Stel lung der Gebäude wird
hier nicht zuletzt durch die nötigen Feuerwehrzufahrten und -aufstel lflächen
im rück- und seitwärtigen Bereich bedingt. Da außerdem der Abstand der
straßenseitigen Gebäudefront zur Grundstücksgrenze nach Norden hin
zunimmt und die übrigen Gebäudeecken hier von 4 m bis über 6 m von
der Straßenbegrenzungsl inie zurücktreten, wird diese Abweichung von
den Anregungen des Amtes für Natur und Umwelt zugelassen.

An der Ringal lee hält das Baufenster einen Abstand von mindestens 6 m
zu den Stämmen der erhaltenswerten Platanenreihe ein, um diese,
insbesondere während der Bauphase, vor Beeinträchtigungen zu schützen.

1 0
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vom: 28.09.201 7

BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: Bebauungsplan GI 01 /42 "THM Campus Wiesenstraße" ,
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der frühzeitigen Unterrichtung gem.
§ 1 3a Abs. 3 Nr. 2 BauGB vorgebracht wurden
Stellungnahme von: Amt für Umwelt und Natur
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vom: 07.1 1 .201 7

BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: Bebauungsplan GI 01 /42 "THM Campus Wiesenstraße" ,
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der Betei l igung der Träger öffentl .
Belange gem. §4Abs.2BauGB i.V.m.1 3aAbs.2Nr.1 BauGB vorgebracht wurden
Stellungnahme von: RP Gießen

Zu 1 . :
Die wasserrechtliche Situation und entsprechende Anforderungen an die
Planung für die Brückenbauwerke und die Uferumgestaltung werden im
weiteren Verfahren zum Planvollzug berücksichtigt.
Der Bebauungsplan setzt in der Planzeichnung Korridore fest, innerhalb
derer eine einzige Wieseckbrücke dauerhaft errichtet werden darf. Diese
Festsetzung geht einher mit einer gleichzeitigen Festsetzung zur
Zulässigkeit des Brückenbaus in der dortigen öffentl ichen Grünfläche (vgl.
Kap. 5.5) . Die Anforderungen und Mechanismen der dortigen
Schutzgebiete (Hochwasser, Landschaft, Denkmal) und Schutzabstände zu
vorhandenen Leitungen und Bäumen werden durch diese Festsetzung nicht
geschmälert. Sie sind beim Brückenbau zu berücksichtigen (vgl. Kap.
3 .2.6 und 3.5.3 ) und in den zugehörigen Genehmigungsverfahren zu
abzustimmen.

1 .
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vom: 07.1 1 .201 7

BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: Bebauungsplan GI 01 /42 "THM Campus Wiesenstraße" ,
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der Betei l igung der Träger öffentl .
Belange gem. §4Abs.2BauGB i.V.m.1 3aAbs.2Nr.1 BauGB vorgebracht wurden
Stellungnahme von: RP Gießen

zu2. :
Der Empfehlung, aufgrund des umgebenden Verkehrslärms eine Schall-
immissionsprognose zu erstellen und entsprechende textliche Festset-
zungen zu Schallschutzmaßnahmen im Bebauungsplan zu treffen, wird
nicht gefolgt. Die Begründung und die textl ichen Hinweise zum Schal l -
schutz werden aber dahingehend ergänzt, dass auf die umgebenden
Verkehrslärmimmissionen hingewiesen wird und entsprechende Schal l -
schutznachweise in den Baugenehmigungsverfahren vorzulegen sind.

Das Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie hat mit
Stand vom 1 5.1 1 .201 7 auf seiner Website den "Lärmviewer Hessen"
eingestel l t (einsehbar unter: https://www.hlnug.de/themen/ laerm/
umgebungslaerm/umgebungslaermkartierung/laermviewer-hessen.html) ,
der auch eine aktuel le Lärmkartierung zu den Hauptstraßen enthält. Dieser
ist zu entnehmen, dass im Bereich der stark befahrenen Moltkestraße
direkt am Straßenrand Lärmwerte von 65 - 70 dB(A) erreicht werden,
welche passive Lärmschutzmaßnahmen an Gebäuden notwendig machen.
Da innerhalb der THM-Hochschulgebäude regelmäßig neben Hörsälen
und Arbeitsräumen auch technische Labore untergebracht werden, die
oftmals starken Lärm verursachen, sind ohnehin innerhalb der Gebäude
als auch an den Außenwänden schal lschützende Belange bautechnisch zu
berücksichtigen. Dieses zeigt auch ein bereits vorl iegendes Schal lgutach-
ten für den zunächst anstehenden THM-Neubau im Plangebiet an der
Moltkestraße 1 1 , welches sowohl gebäudeinterne als auch äußere Lärm-
immissionen berücksichtigt und entsprechende passive Schal lschutzmaß-
nahmen festlegt.
Die Komplexität der schal l technischen Situation wegen des THM-Betriebes
sowie der Verkehrslärmbelastung durch die Moltkestraße kann auch

2.
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vom: 07.1 1 .201 7

BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: Bebauungsplan GI 01 /42 "THM Campus Wiesenstraße" ,
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der Betei l igung der Träger öffentl .
Belange gem. §4Abs.2BauGB i.V.m.1 3aAbs.2Nr.1 BauGB vorgebracht wurden
Stellungnahme von: RP Gießen

noch zu 2. :
aufgrund fehlender eindeutiger Schutzanforderungen nicht abschl ießend
auf der Ebene der Bauleitplanung aufgelöst werden.




